
Der Wille des
Kranken
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Kalletal. Eine Informations-
veranstaltung zum Thema
,,Vorsorgevollmacht und Pa-
tientenverfügung" hat der Se-
niorenbeirat Kalletal kürzlich
durchg'eführt. Nach seiner Mit-
teilung haben Frau Höpper und
Frau Bleibtreu vom Hospizver-
ein Lippe diebeiden Punkte an-
schaulich dargestellt, und es
wurdp.lehendig diskutigrt.

Die Referentinnen stellten
Formulierungsvorschläge des
Hospizvereins für eine Patien-
tenverfügung vor. Diese kann
man zum Beispiel bei seinem
Arzt hinterlegen. Erfahrun-
gen zeigten aber, dass.mehrere
Personen, denen man vertraut,
eine Kopie der Patientenverfü-
gung erhalten sollten. Sie sollte
immer ein Hinweis aufdas Ori-
ginal enthalten.

Eine Patientenverfügung ist
kein Testament, sondern re-
gelt die Behandlungswünsche
nach Unfällen und bei schwe-
rer Krankheit, wenn man sich
selbst nicht mehr äußern kann.
Daheristeswichtig, dass sie of-
fen mit der Vertrauensperson
besprochen wird, damit Hand-
lungssicherheit in Grenzfällen
entsteht.

Anhand der Formulierung
,,Ich will nicht durch medizini-
sche Geräte am Leben erhalten
werden..." wurde dargestellt,
wie problematisch in der Praxis
so ein Wunsch sein könne. Die
Referentinnen berichteten von
einem Fall, wo dieNichtumset-
zung dieser Verfügung dem Pa-
tienten noch viele zufiiedene
Lebensjahre geschenkt habe.
Vorschnelle Entscheidungen,
so das Diskussionsergebnis,
sollten vermieden werden.
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